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Erkenntnisse und Impulse zum 
Optionszeitenmodell (OZM)

Zeit im Betrieb – 
Gleichstellung gestalten 
 

KONKRETE BETRIEBLICHE LÖSUNGSANSÄTZE 
Was funktioniert?

Strukturelle Reserven statt Arbeitsverdichtung
Echte Entlastung erfordert »Poollösungen« oder eine »strukturelle 
Reserve« an Personal für die Ermöglichung von Auszeiten von 
Beschäftigten.

1
Umdenken von »Stellen« zu »Tätigkeiten«
Ein Lösungsansatz ist der Wechsel von starren »Stellenbeschreibungen« 
hin zu flexiblen »Tätigkeitsbeschreibungen«. Das Team organisiert 
(digital) selbst, wer welche Tätigkeit übernimmt. Dies behebt u. U. einen 
Fachkräftemangel.

2
Wissenstransfer in Teams organisieren 
Statt auf Einzelpersonen zu setzen, wird Wissen im Team umverteilt. 
Wenn z. B. immer 3 Beschäftigte den gleichen Wissenstand haben, 
wird die komplizierte Ausnahme (Auszeit) zur Routine.

3
Portabilität (mitnehmbare Zeitkonten) werden die Regel 
Zeitkonten (wie das OZM) werden betriebsübergreifend verwaltet und 
sind dadurch mitnehmbar, z. B. bei einem Jobwechsel.4
Kulturwandel durch Führung 
Gesetze sind nur ein Instrument. Es braucht eine gelebte »Kultur der 
Vereinbarkeitsförderung«, die auch von den Führungskräften aktiv 
vorgelebt und eingefordert wird.
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ZENTRALE BETRIEBLICHE HÜRDEN 
Wo es in der Praxis scheitert

HÜRDE 2: Arbeitsverdichtung (Hauptproblem): 
Die Stellen werden meist nicht neu besetzt; 
die Arbeit wird stattdessen vom Rest des 
Teams aufgefangen (sog. Arbeitsverdichtung). 
Qualifizierte Arbeitskräfte›puffer‹ sind 
die Ausnahme wegen dünner Personaldecke.

HÜRDE 4: Die »Last der Flexibilität«: 
Die gesamte Organisation der Auszeiten (Wissenstransfer, Wiedereingliederung, 
Vertretung) erhöht den Arbeitsaufwand von Teamleitungen und HR-Abteilungen. 
Kleine Reduzierungen (z. B. 5h/Woche) sind für Betriebe am schwierigsten realisierbar.

HÜRDE 1: Spaltung der Belegschaft: 
Es besteht die Gefahr einer Spaltung zwischen denen, die Auszeiten 
nehmen (können), und denen, die die Arbeit auffangen müssen: 
Flexible Modelle (Homeoffice, Sabbaticals) sind im Büro 
(»kaufmännisch«) leicht umsetzbar, aber schwierig in der Produktion, 
auf der Baustelle oder im Schichtdienst (»gewerblich«).

HÜRDE 3: 
Betriebsgröße:
Je kleiner der Betrieb, 
umso schwieriger die 
Realisierbarkeit von 
Freistellungsrechten. 

Der Gender-Bias bei der Nutzung: Männer nehmen stärker bestehende Regelungen für Weiterbildung 
oder einen früheren Renteneintritt in Anspruch, Frauen eher für notwendige (Sorge-)Zeiten (z. B. Kinderbe-
treuung, Angehörigenpflege).

Wie diesem Risiko begegnen? Das Zeit-Budget gilt für jede Person (nicht z. B. pro Kind). Es wird begleitet 
von Maßnahmen zur geschlechtergerechten Nutzung von zeitlichen Ziehungsrechten (z. B. Partner*innen-
bonus). Gleichverteilung von Erwerbs- und Care-Arbeit wird die neue betriebliche »Normalität« – auch 
für Männer.
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DIE GLEICHSTELLUNGS-FALLE:  
Wer nutzt die Zeit – und wofür?

Zeit statt Geld: Flexible Arbeitszeitmodelle sind wichtig im Wettbewerb um Arbeitskräfte. 
Beschäftigte (insb. Jüngere) fordern zunehmend »mehr freie Zeit statt mehr Geld«.

Arbeitskräftemangel als Treiber: Der Mangel an Arbeits- und Fachkräften 
ist ein Hauptproblem für Betriebe. 

Die entscheidende Frage ist nicht nur »Was kostet das OZM?«, sondern 
»Was kostet es, alles so zu lassen, wie es ist?«. Die Kosten für das OZM 
müssen gegen die (versteckten) Kosten von Ausfällen durch Krankheit, Burnout, 
Fluktuation und die aktuelle mangelnde Vereinbarkeit gerechnet werden.

Aushandlung im Betrieb: Unternehmen fordern Planbarkeit, weniger 
Bürokratie und flexible Spielräume. Die Aushandlung muss auch im Betrieb 
stattfinden (z. B. mit Betriebsrat). Individuelle und betriebliche Interessen 
müssen miteinander in Beziehung gesetzt werden. Notwendig sind individuelle 
und kollektive Aushandlungsprozesse (s. Entwurf Wahlarbeitszeitgesetz).

Anspruch auf Zeit per Gesetz: Ein individueller Rechtsanspruch auf Zeit für andere 
Tätigkeiten als Erwerbsarbeit ist notwendig. Er holt Gleichstellung aus der rein individu-
ellen Verhandlung heraus und schafft einen neuen gesellschaftlichen Standard. 
Gesetze dienen auch der Leitbildveränderung: Was ist »normal«?

ZEIT PER GESETZ
Rechtsanspruch setzt Standard

SPIELRÄUME
Betriebe brauchen flexible Planung

AUSHANDLUNG
Individuelle und betriebliche Ansprüche 

zusammen denken

ZEIT STATT GELD
Beschätigte fordern mehr freie Zeit

FACHKRÄFTEMANGEL
zwingt Betriebe zum Umdenken

KOSTEN
Kosten des »Weiter so« sind hoch

Gleichstellung, die im Betrieb ankommt? Das OZM auf dem Prüfstand 

ZEIT ODER GELD?
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